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         Rechtsverordnung
(zu § 62 Absatz 7 Haushaltsordnung)
zur Ermittlung von 
Anschaffungs- und Herstellungskosten
bei Immobilien sowie der Bildung der Substanzerhaltungsrücklage
         

      

      
         vom 22. April 2025

      

      
         (GVBl. Bd. 22 Nr. 39)
         

      

      Das Moderamen der Gesamtsynode erlässt gemäß § 62 Absatz 7 des Kirchengesetzes über die Finanz- und Vermögensverwaltung in der Evangelisch-reformierten Kirche (Haushaltsordnung) vom 16. Mai 2024 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 21 S. 248) die folgende Rechtsverordnung:
      

      
                     § 1
Erstbewertung von Immobilien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Gebäude, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung seit mindestens zehn Jahren im Eigentum der Kirchengemeinde stehen, wird
                     angenommen, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mehr vorliegen.  2 Diese Gebäude sind bei der erstmaligen Bewertung mit dem Friedensneubauwert multipliziert mit dem Baupreisindex zu bewerten.
                      3 Dabei gelten folgende Grundsätze:
                  

                  
                     
                        	
                           Für alle Körperschaften der Evangelisch-reformierten Kirche, die zum 1.1.2023 oder später eine erstmalige Eröffnungsbilanz
                              erstellt haben, gilt der Baupreisindex 2022 (16,682).
                           

                        

                        	
                           Zur Bewertung wir das Produkt aus Friedensneubauwert und Baupreisindex mit dem Faktor 0,5 multipliziert.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Erbbaugrundstücken werden das Grundstück dem Vermögen des Eigentümers (Erbbaugeber), darauf stehende Gebäude dem Vermögen
                     des Erbbaunehmers zugerechnet.
                  

               

               
                     § 2
Bildung der Substanzerhaltungsrücklage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach § 64 Absatz 2 Haushaltsordnung ist für die Instandsetzung der Gebäude oder für Baumaßnahmen eine Substanzerhaltungsrücklage mindestens in Höhe der jährlichen
                     Abschreibung zu bilden.  2 Beträge, die aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen in eine Rücklage für Baumaßnahmen zuzuführen sind, werden angerechnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für Gebäude, deren Instandsetzung oder Baumaßnahmen dauerhaft vertraglich oder gesetzlich an einen Dritten übertragen wurden,
                     ist keine Substanzerhaltungsrücklage zu bilden.  2 Für Gebäude, für die die Instandsetzung oder Baumaßnahmen vertraglich oder gesetzlich dauerhaft von der jeweiligen Körperschaft
                     übernommen wurden, ist eine Substanzerhaltungsrücklage nach Maßgabe der Haushaltsordnung zu bilden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kosten für die bauliche Unterhaltung werden nicht durch die Substanzerhaltungsrücklage getragen. 
                  

               

               
                     § 3
Definitionen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Als Baumaßnahmen gelten Neu-, Erweiterungs- und Umbauten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Unter die Instandsetzung baulicher Anlagen fallen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit
                     eines Bauwerks, bei denen Schäden oder Mängel durch Reparaturen oder den Austausch von Teilen beseitigt werden.  2 Ziel ist die Behebung von Schäden oder Mängeln, die bereits entstanden sind, oft um den ursprünglichen Zustand oder die Tragfähigkeit
                     wiederherzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Als Unterhaltung baulicher Anlagen gelten Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit von baulichen Anlagen,
                     ohne wesentliche Eingriffe in die Struktur oder die Substanz des Bauwerks vorzunehmen.  2 Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Gebäude oder die bauliche Anlage ihren ursprünglichen Zweck weiterhin erfüllen kann,
                     sowie die Vermeidung von Schäden durch normalen Verschleiß.
                  

               

               
                     § 4
Zuführung und Entnahme aus der Substanzerhaltungsrücklage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien die nicht dem Pfarrkassenvermögen zugeordnet sind, werden grundsätzlich der Substanzerhaltungsrücklage
                     zugeführt.  2 Die Abführung von Erlösen aus dem Pfarrvermögen bleibt unberührt.  3 Eine außerordentliche Verwendung kann vom Moderamen der Gesamtsynode genehmigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Baumaßnahmen, die aus der Substanzerhaltungsrücklage finanziert werden, sind dem Gebäudewert zuzuschreiben.
                  

               

               
                     § 5
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.

               

            

         

      

      

   OPS/bilder/cover.jpg
[N S —— ]

Rechtmerardnung
(xu § 62 Atz 7 Haushalmrdnung)
ur Ermitthing van
Anschaffungs. und Herstelungslmstzn
‘i Immo lien s e der Hillung der
Sub stanzerhaungerickiage
22 age2ms
(G B T B

Dus Mirmen i Gmtprn ks prmi§ €1 Al dos Kishargrtasber
i e 1l e erm i et Kace (ks
b 18 Nu{ I Gea gl 14 715 HE)i g
Rt

i
Efbemmtinguen st

(1) 5 G, g b iaomm o Wrerngark st b o .

g e g s,k i, s € b, e

Ferelrgin ic b verage. D e s e rem i B

gt m idenen b gl o Togriivies 2w,

Dt bt G

&) il eeperatn e eyl e e, 11T e
mi e gl e ptrs e e, L o Hmeil 031
Gasm;

) B gk das et s bt g e
ez 05 md .

() i Bt erien s i e g dos Bgrimes

(g e s Gl don Ve s B s g,

i
Wb oSt mhalipioge

0 Nk § 84 A Hnabaseiry i i i temlstang e Ceoe s

e ok e Sibgarent g g e n Fie e il

oximriung ki e & gy i el Rgghongn e

kg i b st s, e

s f





OPS/style/page-template.xpgt
 

   

     
       
    

     
       
       
    

     
       
    

     
       
       
    

     
       
    

     
       
       
    

     
       
         
         
         
         
         
         
      
    

  

   
     
  





